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»durch den Direktor des Kombinates unter Beachtung der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung der Betriebe entschieden. 
Bei spezifischen Reproduktionsbedingungen können die Ko
operationsbeziehungen -unmittelbar durch Entscheidung des 
Direktors des Kombinates organisiert werden.

Fondsbildung und -Verwendung

§31

(1) Der Direktor des Kombinates ist berechtigt, entsprechend 
dem Plan des Kombinates Mittel aus betrieblichen Fonds im 
Rahmen der Rechtsvorschriften zu konzentrieren und Maß
nahmen durchzuführen, die der Erhöhung der Effektivität 
des Reproduktionsprozesses und der Konzentration im Kombi
nat sowie der Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingun
gen der Werktätigen dienen. Mittel aus den Kultur- und So
zialfonds der Betriebe können nur in Übereinstimmung mit 
den Direktoren und den Betriebsgewerkschaftsleitungen der 
Betriebe im Kombinat konzentriert und zur gemeinsamen 
Nutzung eingesetzt werden. Die Festlegungen sind in die Be
triebskollektivverträge aufzunehmen.

(2) Der Direktor des Kombinates vereinbart mit der zustän
digen Geschäftsbank, wie die Geschäftsbeziehungen zwischen 
dieser und dem Kombinat bzw. dessen Betrieben abgewickelt 
werden.

(3) Die Fonds des Kombinates sind getrennt von den Fonds 
des Stammbetriebes auszuweisen.

§32

(1) Der Direktor des Kombinates ist berechtigt, bei der 
Plandurchführung finanzielle Mittel des Kombinates in ein
zelnen Betrieben des Kombinates zeitweilig zweckgebunden 
zur Finanzierung von planmäßigen Maßnahmen einzusetzen, 
wenn der dafür geplante Gewinn nicht erwirtschaftet wurde. 
Er ist darüber hinaus berechtigt, bei gesicherter materieller 
Deckung Maßnahmen zu finanzieren, die der Überwindung 
von Effektivitätsrückstäaden dienen. Mittel der Prämienfonds 
dürfen für diese Zwecke nicht eingesetzt werden. Der Direk
tor des Kombinates hat in Abstimmung mit der Geschäfts
bank verbindliche und kontrollfähige Festlegungen zur Her
stellung der planmäßigen Effektivität in diesen Betrieben zu 
treffen. Gleichzeitig ist über die Rückzahlung der durch das 
Kombinat bereitgestellten Mittel zu entscheiden.

(2) Werden Mittel der Betriebe des Kombinates nicht in 
Anspruch genommen, weil eine geplante Maßnahme nicht 
durchgeführt werden konnte, ist der Direktor des Kombina
tes berechtigt, diese Mittel im Kombinat zu konzentrieren. 
Sie sind zur Finanzierung geplanter bzw. zusätzlicher Maß
nahmen zur Intensivierung des Reproduktionsprozesses in 
Übereinstimmung mit den materiellen Möglichkeiten einzu
setzen.

(3) Der Direktor des Kombinates ist verpflichtet, den für 
die Leitung des Kombinates entstehenden Aufwand nach dem 
Prinzip strengster Sparsamkeit zu planen. In Festlegungen 
zentraler Staatsorgane kann bestimmt werden, daß dieser 
Aufwand aus den Kosten der Betriebe zu finanzieren ist. 
Über die Einhaltung des geplanten Aufwandes für die Leitung 
des Kombinates ist im Rahmen der Rechenschaftslegung des 
Direktors des Kombinates vor dem Leiter des übergeordneten 
Organs zu berichten.

’ §33

Statut

(I) Das Kombinat hat ein Statut. Das Statut bedarf der Be
stätigung durch den Leiter des übergeordneten Organs.

(2) In das Statut sind folgende Festlegungen aufzunehmen:

— Name und Sitz des Kombinates,

— Name und Sitz der Betriebe des Kombinates,

— Angabe des übergeordneten Organs des Kombinates,

— Angaben über die Tätigkeit des Kombinates und seiner 
Betriebe sowie die Abgrenzung ihrer Aufgaben,

— Angaben über die Rechte und Pflichten von Kombinaten, 
die einem Ministerium unterstellt sind, gemäß § 26.

(3) Das Kombinat ist in das Register der volkseigenen Wirt
schaft einzutragen.

IV.

Aufgaben, Rechte und Pflichten 
der Vereinigungen Volkseigener Betriebe

Stellung der WB

§34

(1) Der WB als wirtschaftsleitendes Organ sind volkseigene 
Betriebe, Kombinate und Einrichtungen unterstellt. Im Rah
men der ihr übertragenen Aufgaben, Rechte und Pflichten ist 
sie für die Durchsetzung der Wirtschaftspolitik des Staates im 
Industriezweig verantwortlich. Sie organisiert die Vertiefung 
der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zur Sicherung einer ho
hen Effektivität der Produktion durch Konzentration, Spezia
lisierung und Kooperation und fördert die Eigenverantwor
tung der unterstellten Wirtschaftseinheiten.

(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten ge
genüber den unterstellten volkseigenen Betrieben und Kombi
naten hat die WB die Größe der unterstellten Wirtschafts
einheiten sowie deren Verantwortung für die Durchführung 
der staatlichen Pläne im Industriezweig zu beachten und dem
entsprechend differenzierte Methoden der Leitung anzuwen
den. Die WB hat sich gegenüber den unterstellten Kombina
ten auf Grundfragen der Einordnung des Kombinates in den 
Industriezweig und der Deckung des volkswirtschaftlichen Be
darfs zu konzentrieren. Zur Erhöhung der Effektivität des Re
produktionsprozesses im Industriezweig können Funktionen 
und Aufgaben der unterstellten volkseigenen Betriebe zen
tralisiert werden.

(3) Die WB ist verpflichtet, die Leitungstätigkeit darauf zu 
richten, daß der Beitrag des Industriezweiges für die Steige
rung der Effektivität der gesamten Volkswirtschaft ständig 
erhöht wird. Ausgehend davon hat sie ihre Aufgaben in enger 
Zusammenarbeit mit anderen WB, mit den den Ministerien 
unterstellten Kombinaten und mit den örtlichen Staatsorganen 
auf der Grundlage der staatlichen Pläne zu lösen.

§35

(1) Die WB ist rechtsfähig. Sie haftet für die Erfüllung 
ihrer Verbindlichkeiten nach Maßgabe der Rechtsvorschrif
ten. Sie führt einen eigenen Namen und tritt unter diesem 
Namen im Rechtsverkehr auf. Sie ist einem Ministerium oder 
einem anderen zentralen Staatsorgan unterstellt. Über die 
Bildung, Auflösung und Zusammenlegung von VVB entschei
det der Ministerrat. .

(2) Die VVB wird vom Generaldirektor nach dem Prinzip 
der Einzelleitung geleitet. Er hat gegenüber den Direktoren 
der unterstellten volkseigenen Betriebe, Kombinate und Ein
richtungen Weisungsrecht. Der Generaldirektor erhält Wei
sungen vom Leiter des übergeordneten Organs, ist diesem 
verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Andere Staatsor
gane können dem Generaldirektor Auflagen nur dann ertei
len oder von ihm Entscheidungen verlangen, wenn das in 
Rechtsvorschriften festgelegt ist.


